Tip des Monats 9/10
Trunkenheitsfahrt
Ein Autofahrer fühlte sich nach durchzechter Nacht nicht mehr fahrtüchtig. Er rief seine Freundin an, um ihn von der Gaststätte abzuholen und nach Hause zu bringen. Vorher wollte er aber noch sein Fahrzeug umparken und dieses auf einen ca. 10 Meter entfernten Parkplatz hinter der Gaststätte abstellen.
Bei diesem Fahrmanöver fiel er einer Polizeistreife auf und ein verkehrsrechtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet. Hiergegen wehrte sich der Autofahrer.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe liess seine Eingaben aber nicht gelten. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass er das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unter erheblichem Alkoholeinfluss geführt habe und deshalb schon ein Bagatelldelikt ausscheide. Aus diesem Grunde sei weder die Länge der Fahrtstrecke noch die Dauer der Fahrt von Einfluss. Auch die Motivation zu jenem Parkmanöver sei wegen des Alkoholeinflusses nicht geeignet, eine andere Beurteilung vorzunehmen.

Der Autofahrer wurde zu einer Geldstrafe von 840 € und zu 9 Monaten Führerscheinentzug verurteilt.
(Oberlandesgericht Karlsruhe, Aktenzeichen 2 Ss 102/04)
